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Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/954 über 
einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung 
interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung von COVID-19-Impfungen und 
-Tests sowie der Genesung von einer COVID-19-Infektion (digitales 
COVID-Zertifikat der EU) für Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem 
Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten während 
der COVID-19-Pandemie  

– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments  

(Brüssel, 22./23. Juni 2022) 
  

I. EINLEITUNG 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des neuen Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und 

die Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen. 

                                                 

1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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In diesem Zusammenhang hat der Vorsitzende des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 

und Inneres (LIBE), Juan Fernando LOPEZ AGUILAR (S&D, ES), im Namen des Ausschusses 

einen Kompromissänderungsantrag (Änderungsantrag 2) zu dem genannten Verordnungsvorschlag 

vorgelegt. Über diesen Änderungsantrag war bei den genannten informellen Gesprächen 

Einvernehmen erzielt worden. Außerdem hat die ID-Fraktion einen Änderungsantrag 

(Änderungsantrag 1) eingebracht. 

II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 23. Juni 2022 den 

Kompromissänderungsantrag (Änderungsantrag 2) zu dem oben genannten Verordnungsvorschlag 

angenommen. Es wurden keine weiteren Änderungsanträge angenommen. Der 

Kommissionsvorschlag in der geänderten Fassung stellt den Standpunkt des Parlaments in erster 

Lesung dar und ist in dessen legislativer Entschließung (siehe Anlage) enthalten2. 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen 

Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

                                                 

2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 

Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen zum 

Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 

Symbol „ ▌“ weist auf Textstreichungen hin. 
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ANLAGE 

(23.6.2022) 

P9_TA(2022)0253 

Digitales COVID-Zertifikat der EU – Drittstaatsangehörige ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Juni 2022 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2021/954 des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Rahmen 
für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler Zertifikate zur 
Bescheinigung von COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung von einer COVID-
19-Infektion (digitales COVID-Zertifikat der EU) für Drittstaatsangehörige mit 
rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten während der 
COVID-19-Pandemie (COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2022)0055), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0032/2022), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die im Schreiben vom 15. Juni 2022 vom Vertreter des Rates gemachte 
Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A9-0137/2022), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2022)0030 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. Juni 2022 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2022/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/954 des Europäischen Parlaments und des 

Rates über einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler 

Zertifikate zur Bescheinigung von COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung von 

einer COVID-19-Infektion (digitales COVID-Zertifikat der EU) für Drittstaatsangehörige mit 

rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten während der 

COVID-19-Pandemie 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 

Absatz 2 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. Juni 2022. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß dem Schengen-Besitzstand, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/399 des 

Europäischen Parlaments und des Rates4 (Schengener Grenzkodex), können 

Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz in der Union, und 

Drittstaatsangehörige, die rechtmäßig in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats eingereist 

sind, sich während 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen frei im Hoheitsgebiet 

aller Mitgliedstaaten bewegen. 

(2) Das digitale COVID-Zertifikat der EU wurde mit der Verordnung (EU) 2021/953 des 

Europäischen Parlaments und des Rates5 eingeführt, die einen gemeinsamen Rahmen für die 

Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung 

von COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung von einer COVID-19-Infektion 

festlegt, um die Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit von Unionsbürgerinnen 

und -bürgern und ihren Familienangehörigen während der COVID-19-Pandemie zu 

erleichtern. Diese Verordnung wurde durch die Verordnung (EU) 2021/954 des 

Europäischen Parlaments und des Rates6 ergänzt, mit der der Rahmen für das digitale 

COVID-Zertifikat der EU auf Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem Aufenthalt oder 

Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, die gemäß dem Unionsrecht zu Reisen in 

andere Mitgliedstaaten berechtigt sind, ausgeweitet wurde. 

                                                 
4  Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 

über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener 

Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 
5  Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2021 

über einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler 

Zertifikate zur Bescheinigung von COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung 

von einer COVID-19-Infektion (digitales COVID-Zertifikat der EU) mit der Zielsetzung 

der Erleichterung der Freizügigkeit während der COVID-19-Pandemie (ABl. L 211 vom 

15.6.2021, S. 1). 
6 Verordnung (EU) 2021/954 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2021 

über einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler 

Zertifikate zur Bescheinigung von COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung 

von einer COVID-19-Infektion (digitales COVID-Zertifikat der EU) für 

Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten während der COVID-19-Pandemie (ABl. L 211 vom 15.6.2021, S. 24). 
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(3) Die Geltungsdauer der Verordnungen (EU) 2021/953 und (EU) 2021/954 endet am 

30. Juni 2022. Die COVID-19-Pandemie ist jedoch noch nicht beendet und Ausbrüche von 

besorgniserregenden Varianten können weiterhin das Reisen innerhalb der Union 

beeinträchtigen. Daher sollte die Geltungsdauer der oben genannten Verordnungen 

verlängert werden, damit das digitale COVID-Zertifikat der EU weiterhin genutzt werden 

kann. 

(4) Die Geltungsdauer der Verordnung (EU) 2021/953 soll um zwölf Monate verlängert 

werden. Da das Ziel der Verordnung (EU) 2021/954 darin besteht, die Anwendung der 

Verordnung (EU) 2021/953 auf bestimmte Kategorien von Drittstaatsangehörigen mit 

rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz in der Union auszuweiten, sollte die Geltungsdauer 

der Verordnung (EU) 2021/954 direkt mit der Geltungsdauer der 

Verordnung (EU) 2021/953 verknüpft werden. Die Verordnung (EU) 2021/954 sollte daher 

entsprechend geändert werden.  
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(5) Diese Verordnung ist nicht so zu verstehen, als erleichtere oder fördere sie die Einführung 

von Reisebeschränkungen während der COVID-19-Pandemie. Darüber hinaus rechtfertigt 

die Notwendigkeit einer Überprüfung der durch die Verordnung (EU) 2021/953 

eingeführten Zertifikate nicht eine vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen 

an den Binnengrenzen. Kontrollen an den Binnengrenzen sollten ein letztes Mittel bleiben, 

vorbehaltlich der Sonderbestimmungen des Schengener Grenzkodex.  

(6) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die 

Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnungund 

ist weder durch diese gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da diese Verordnung 

den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 dieses Protokolls 

innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung angenommen hat, ob es 

sie in nationales Recht umsetzt.  
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(7) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates7 nicht 

beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder 

durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Damit die 

Mitgliedstaaten unter den in der Verordnung (EU) 2021/953 festgelegten Bedingungen 

COVID-19-Zertifikate anerkennen können, die Irland Drittstaatsangehörigen mit 

rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz in seinem Hoheitsgebiet zur Erleichterung von 

Reisen innerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten ausgestellt hat, sollte Irland diesen 

Drittstaatsangehörigen COVID-19-Zertifikate ausstellen, die den Anforderungen des 

Vertrauensrahmens für das digitale COVID-Zertifikat der EU entsprechen. Irland und die 

anderen Mitgliedstaaten sollten Zertifikate, die unter diese Verordnung fallenden 

Drittstaatsangehörigen ausgestellt wurden, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 

anerkennen. 

(8) Für Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien stellt diese Verordnung einen auf dem 

Schengen-Besitzstand aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt 

jeweils im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4 Absatz 1 

der Beitrittsakte von 2005 und des Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2011 dar. 

                                                 
7 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 

vom 7.3.2002, S. 20). 
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(9) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem 

Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 

die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands8 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe C des 

Beschlusses 1999/437/EG des Rates9 genannten Bereich gehören.  

(10) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands10 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe C des 

Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des 

Rates11 genannten Bereich gehören. 

                                                 
8  ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
9 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen 

Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung 

dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 
10  ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
11 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im Namen 

der Europäischen Gemeinschaft — des Abkommens zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 
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(11) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen 

der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands12 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstabe C des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des 

Beschlusses 2011/350/EU des Rates13 genannten Bereich gehören. 

                                                 
12  ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
13 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im Namen 

der Europäischen Union — des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen 

der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die 

Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. 

L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
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(12) Die Verordnung (EU) 2021/954 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(13) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Erleichterung des Reisens für 

Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten während der COVID-19-Pandemie mithilfe der Festlegung eines Rahmens 

für die Ausstellung, Überprüfung und Anerkennung interoperabler COVID-19-Zertifikate 

über die COVID-19-Impfung, ein COVID-19-Testergebnis oder die Genesung einer Person 

nach einer COVID-19-Infektion, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 

des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 

diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(14) Um eine rasche und rechtzeitige Anwendung zu ermöglichen und die Weiterführung des 

digitalen COVID-Zertifikats der EU sicherzustellen, sollte diese Verordnung am Tag ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

(15) Der Europäische Datenschutzbeauftragte und der Europäische Datenschutzausschuss 

wurden gemäß Artikel 42 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2018/1725 des 

Europäischen Parlaments und des Rates14 angehört und haben am 14. März 202215 eine 

gemeinsame Stellungnahme abgegeben — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
14 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
15  Noch nicht im ABl. veröffentlicht. 
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Artikel 1 

Artikel 3 der Verordnung (EU) 2021/954 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Juli 2021 und solange die Verordnung (EU) 2021/953 gilt.“ 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 

 

 


	I. EINLEITUNG
	P9_TA(2022)0253
	Digitales COVID-Zertifikat der EU – Drittstaatsangehörige ***I
	Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Juni 2022 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/954 des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Rahme...



		2022-06-29T08:12:34+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



